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Mit der DFB-Verdienstnadel wurden folgende Persön-
lichkeiten geehrt:

Bayerischer Fußball-Verband:

Thomas R a ß b a c h (Lehrberg).

Hessischer Fußball-Verband:

Andreas D i e t z e l (Hammersbach), Jörn M e l t z e r 
(Weilmünster).

Niedersächsischer Fußballverband:

Horst M e d e n w a l d (Flögeln), Günther T h i e l - 
k i n g (Flögeln).

Fußballverband Rheinland:

Rudolf B e l l e r s h e i m (Neitersen), Peter G a n z e r 
(Leutesdorf), Vinzenz K l e i n (Bengel), Karl S c h e i d 
(Weiler).

Thüringer Fußball-Verband:

Burkhard P l e ß k e (Bucha).

Fußball- und Leichtathletik-Verband Westfalen:

Dietmar S u n d o r f (Horstmar).

Berufungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat in 
seiner Sitzung am 8. November 2024 in Blankenhain 
gemäß § 34 Nr. 12. der DFB-Satzung Oskar R i e d - 
m e y e r (München) zum neuen Vorsitzenden des 
DFB-Bundesgerichts berufen. Er tritt die Nachfolge 
von Achim S p ä t h an, der aus persönlichen Gründen 
zum 30. September 2024 ausgeschieden ist.

Zum neuen stellvertretenden Vorsitzenden des DFB- 
Bundesgerichts wurde das bisherige Mitglied Dr. Kostja 
v o n K e i t z (Berlin) berufen. Beide Berufungen 
 gelten bis zum nächsten Ordentlichen DFB-Bundes-
tag 2025.

Neuer stellvertretender Vorsitzender des DFB- Schieds-
richter-Ausschusses wurde der neue Geschäfts-
führer Sport und Kommunikation der DFB Schiri  
GmbH, Knut K i r c h e r (Frankfurt)Main). Er ist Nach-
folger von Lutz Michael F r ö h l i c h (Berlin), der in 
den Ruhestand getreten ist.

DFB-PRÄSIDIUM

Ehrungen

Das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes hat 
den langjährigen Direktor der DFB-Zentralverwaltung 
in Frankfurt/Main, Willi H i n k (Frankfurt/Main), mit 
der Goldenen Ehrennadel des DFB ausgezeichnet.

Der Deutsche Fußball-Bund trauert um

Wolfgang Zimutha
(Dresden)

der am 31. Oktober 2024 im Alter von 91 Jah-
ren verstorben ist.
Wolfgang Zimutha war über viele Jahre Mit-
glied des Sportgerichts des Deutschen Fuß-
ball-Bundes. Darüber hinaus war er seit Grün-
dung des Nordostdeutschen Fußballverbands 
Vorsitzender des Sportgerichts des Regional-
verbands und Mitglied des Präsidiums. Bereits 
zuvor übte er diese Funktion im damaligen 
Fußballverband der ehemaligen DDR aus. Im 
Sächsischen Fußball-Verband be kleidete er das 
Amt des Vorsitzenden des  Verbandsgerichts.
Wolfgang Zimutha konnte auf eine beein-
druckende sportliche und persönliche Lebens-
leistung zurückblicken. Beruflich war der 
 promovierte Lehrer als Schuldirektor tätig. 
Aufgrund seiner Kompetenz, seiner Gelassen-
heit, seines Fleißes und seiner Vorstellungen 
von Fairplay und Gerechtigkeit war er allseits 
geschätzt. Besonders in Erinnerung wird sein 
unverwechselbarer Humor bleiben, der oft-
mals dazu beigetragen hat, Situationen zu 
 entschärfen und Emotionen zu regulieren.
Aufgrund seiner Verdienste um den Nordost-
deutschen Fußballverband wurde er mit dem 
Ausscheiden aus seinen Ämtern zum Ehren-
mitglied des Regionalverbands ernannt.
Mit der Familie und seinen zahlreichen 
 Freunden trauern wir um einen sympathischen 
Menschen, dessen Andenken wir in Ehren 
 halten werden.

Deutscher Fußball-Bund
 Bernd Neuendorf Heike Ullrich 
 Präsident Generalsekretärin
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Angelegenheiten einer natürlichen oder juristischen 
Person berechtigen kann.

Klub: ein Verein oder eine Kapitalgesellschaft.

DFB-Reglement für Spielervermittlung: das DFB- 
Reglement für Spielervermittlung, das am 1. April 
2015 in Kraft getreten ist und mit Wirkung zum  
1. Oktober 2023 aufgehoben wurde.

Einzelperson: ein Spieler oder ein Trainer.

FFAR: die FIFA-Football Agent Regulations in der 
 jeweils gültigen Fassung.

FIFA Agent Plattform: die durch die FIFA betriebene 
digitale Plattform, über die das Lizenzierungsver-
fahren, die kontinuierliche berufliche Weiterbildung 
(CPD) und das Berichtswesen erfolgen.

Fußballvermittler: eine natürliche Person, die durch 
die FIFA zur Erbringung von Fußballvermittler-Leis-
tungen lizenziert wurde.

Fußballvermittler-Leistungen: fußballbezogene 
Leistungen, die für einen Klienten oder in dessen 
Namen erbracht werden, einschließlich aller Ver-
handlungen, der Kommunikation im Zusammen-
hang oder zur Vorbereitung dieser Leistungen oder 
sonstige mit solchen Leistungen verbundene Hand-
lungen mit dem Zweck, Ziel und/oder der Absicht, 
eine Transaktion abzuschließen.

Klient: ein Klub, ein Mitgliedsverband oder eine 
 Einzelperson, die einen Fußballvermittler mit der 
 Erbringung von Fußballvermittler-Leistungen be-
auftragen kann.

Reglement: dieses DFB-Reglement für Spieler- und 
Trainervermittlung im Fußball.

RSTP: das FIFA-Reglement bezüglich Status und 
Transfer von Spielern in der jeweils gültigen Fassung.

RWWI: das FIFA-Reglement zur Arbeit mit Vermittlern 
[FIFA Regulations on Working with Intermediaries].

Sonstige Leistungen: alle von einem Fußballver-
mittler für oder im Namen eines Kunden erbrachten 
Leistungen, die nicht zu den Fußballvermittler- 
Leistungen gehören, einschließlich, aber nicht 
 beschränkt auf Rechtsberatung, Finanzplanung, 
Scouting, Beratung, Verwaltung von Bildrechten 
und das Aushandeln gewerblicher Verträge.

Spezifizierte Transaktion: eine Transaktion, bei der 
alle beteiligte Parteien definiert und identifiziert 
sind.

Transaktion: (i) Abschluss, Änderung, Verlängerung 
oder Aufhebung eines Arbeitsvertrags zwischen 
 einem Spieler und einem Klub; (ii) Abschluss, Ände-
rung, Verlängerung oder Aufhebung eines Arbeits-
vertrags zwischen einem Trainer und einem Klub 
oder einem Mitgliedsverband; (iii) Abschluss einer 
Transfervereinbarung zwischen zwei Klubs.

DFB-Reglement für Spieler- und 
Trainervermittlung im Fußball

Das DFB-Präsidium hat in seiner Sitzung am 8. Novem-
ber 2024 in Blankenhain gemäß § 34 Nr. 8., erster 
Spiegelstrich der DFB-Satzung in Verbindung mit  
§ 38 der DFB-Spielordnung sowie § 31 der DFB-
Futsal-Ordnung mit Wirkung zum 1. Januar 2025 
folgendes DFB-Reglement für Spieler- und Trainer-
vermittlung im Fußball neu beschlossen:

Definitionen

Für die Zwecke des vorliegenden Reglements finden 
die in den FIFA-Statuten, dem FIFA-Reglement 
 bezüglich Status und Transfer von Spielern und den 
FIFA-Football Agent Regulations festgelegten 
 Begriffe sowie die folgenden Begriffsbestimmun-
gen Anwendung:

Abgebender Klub: ein Klub oder ein Mitgliedsver-
band, den bzw. die eine Einzelperson verlässt, um 
bei einem aufnehmenden Klub beschäftigt und/
oder registriert zu werden.

Agentur: eine juristische Person, Organisation, Kör-
perschaft, Firma oder ein sonstiges privates Unter-
nehmen, die bzw. das einen Fußballvermittler oder 
mehrere Fußballvermittler beauftragt, einbezieht, 
beschäftigt oder die bzw. das anderweitig als Träger 
der geschäftlichen Angelegenheiten eines Fußball-
vermittlers bzw. mehrerer Fußballvermittler handelt.

Ansprechen: (i) jeder physische, persönliche Kon-
takt oder Kontakt über beliebige elektronische 
Kommunikationsmittel mit einem Klienten; (ii) jeder 
unmittelbare oder mittelbare Kontakt mit einer 
 anderen natürlichen oder juristischen Person oder 
Organisation, die mit einem Klienten verbunden ist 
(z. B. mit einem Familienmitglied oder Freund), oder 
(iii) jede Handlung, bei der sich ein Fußball vermittler 
eine andere natürliche oder juristische Person oder 
Organisation benutzt oder anweist, um in seinem 
Namen einen Klienten in der unter (i) bzw. (ii) be-
schriebenen Art zu kontaktieren.

Aufnehmender Klub: ein Klub oder ein Mitglieds-
verband, der bzw. die eine Einzelperson beschäf-
tigen und/oder registrieren kann.

Beteiligung: (i) jegliches wirtschaftliche Eigentum 
an einer juristischen Person, über welche die betref-
fenden Tätigkeiten eines Klubs ausgeführt werden 
(davon ausgenommen sind gewöhnliche und frei er-
langbare, nicht übertragbare persönliche Mitglied-
schaften, die ihrem Inhaber das Recht auf eine ein-
zige Stimme in Vereinsangelegenheiten verleihen) 
und/oder (ii) das Bekleiden einer Position, welche 
zur (unmittel- oder mittelbaren bzw. formellen oder 
informellen) Ausübung eines wesentlichen finan-
ziellen, wirtschaftlichen, administrativen, betriebs-
wirtschaftlichen oder sonstigen Einflusses auf die 
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c) das Stärken eines Geistes der Solidarität 
 zwischen den Elitespielern und dem Breiten-
fußball,

d) der Schutz Minderjähriger,

e) die Erhaltung des Wettbewerbs-Gleichge-
wichts und

f) das Sicherstellen der Regelkonformität 
sportlicher Wettkämpfe.

2. Mit den Regelungen für die Tätigkeit als Fußball-
vermittler wird sichergestellt, dass das Handeln 
eines Fußballvermittlers sowohl mit den zen-
tralen Zielen des Fußball-Transfersystems ge-
mäß § 1 Nr. 1. dieses Reglements als auch mit 
den folgenden Zielen im Einklang steht:

a) Anhebung und Festlegung von beruflichen 
und ethischen Mindeststandards für die 
 Tätigkeit als Fußballvermittler,

b) Sicherstellen der Qualität der durch Fußball-
vermittler gegenüber Klienten erbrachten 
Leistungen zu fairen und angemessenen 
 Honoraren, die einheitlich zur Anwendung 
kommen,

c) Begrenzung von Interessenkonflikten zum 
Schutz von Klienten vor unethischem Han-
deln,

d) Verbesserung der finanziellen und verwal-
tungstechnischen Transparenz,

e) Schutz von Spielern, denen es an Erfahrung 
oder Informationen in Verbindung mit dem 
Fußball-Transfersystem mangelt,

f) Verbesserung der vertraglichen Stabilität 
zwischen Spielern, Trainern und Klubs, und

g) Vorbeugung von missbräuchlichen, exzes-
siven und spekulativen Praktiken.

3. Die FIFA hat zur Verfolgung dieser Ziele am  
16. Dezember 2022 die FFAR erlassen. Die Rege-
lungen in den Artikeln 1 bis 10 der FFAR sowie 
den Artikeln 22 bis 27 FFAR gelten seit dem  
9. Januar 2023 unmittelbar. Der DFB ist als 
 Mitgliedsverband der FIFA verpflichtet, ein natio-
nales Reglement umzusetzen, das die Tätigkeit 
von Fußballvermittlern in dem in § 2 Nr. 1. dieses 
Reglements genannten Geltungsbereich regelt. 
Dabei hat der DFB gemäß Artikel 3 Nr. 3 der FFAR 
die Möglichkeit, strengere Maßnahmen festzu-
legen als diejenigen, die in den Artikeln 11 bis 21 
FFAR geregelt sind. Der DFB kann ferner auch 
von den Bestimmungen in den Artikeln 11 bis 21 
FFAR abweichen, wenn diese im Widerspruch zu 
strengeren zwingenden Bestimmungen des 
Rechts der Bundesrepublik Deutschland stehen.

Verbundener Fußballvermittler: Ein Fußballver-
mittler ist mit einem anderen Fußballvermittler ver-
bunden, wenn sie (i) bei derselben Agentur, über die 
Fußballvermittler-Leistungen erbracht werden, be-
schäftigt oder vertraglich gebunden sind; (ii) beide 
Geschäftsführer bzw. Vorstand, Anteilseigner oder 
Miteigentümer derselben Agentur sind, über die 
Fußballvermittler-Leistungen erbracht werden; (iii) 
miteinander verheiratet, Lebenspartner,  Geschwister 
oder Eltern und Kind bzw. Stiefkind sind; oder (iv) 
entweder formell oder informell vertragliche oder 
sonstige Vereinbarungen getroffen haben, um mehr 
als einmal bei der Erbringungen von Leistungen 
 zusammenzuarbeiten oder die Einnahmen oder 
 Gewinne aus einem Teil ihrer Fußballvermittler- 
Leistungen zu teilen.

Vergütung: die in einem ausgehandelten Vertrag 
festgelegte finanzielle Bruttovergütung für die Be-
schäftigung, die das Grundgehalt, etwaige Handgel-
der und alle Beträge umfasst, die bei Erfüllung be-
stimmter Bedingungen zu zahlen sind (z. B. Loyali-
täts- oder Leistungsprämien). Klarstellend wird 
festgehalten, dass vereinbarte zukünftige Transfer-
entschädigungen und nicht entgeltliche Leistungen 
(z. B. die Bereitstellung eines Fahrzeugs, einer Unter-
kunft oder von Telefondiensten) bei der Berechnung 
der finanziellen Bruttovergütung nicht  berücksich- 
tigt werden.

Vertretungsvereinbarung: eine schriftliche Verein-
barung zur Begründung eines Rechtsverhältnisses 
zur Erbringung von Fußballvermittler-Leistungen.

Alle Begriffe, die sich auf natürliche Personen bezie-
hen, gelten genderneutral für alle Formen (weiblich, 
männlich, divers u. a.). Lediglich aus Gründen der 
Vereinfachung wird ausschließlich und einheitlich 
die männliche Form verwendet. Jeder Begriff im 
Singular gilt auch für den Plural und umgekehrt.

Abschnitt I.  
Allgemeine Regelungen

§ 1

Ziele

1. Die FIFA hat die satzungsrechtliche Aufgabe, 
sämtliche Angelegenheiten zu regeln, die mit 
dem Fußball-Transfersystem in Verbindung 
 stehen. Die zentralen Ziele des Fußball-Transfer-
systems sind:

a) der Schutz der vertraglichen Stabilität zwi-
schen Berufsspielern und Klubs,

b) die Förderung der Ausbildung junger Spieler,
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3. Die durch die FIFA erteilte Lizenz (sogenannte 
Fußballvermittler-Lizenz) berechtigt die natür-
liche Person als Fußballvermittler zum Aus führen 
von Fußballvermittler-Leistungen im Verbands-
gebiet des DFB.

4. Erbringt ein Rechtsanwalt Rechtsdienstleis-
tungen im Rahmen eines anwaltlichen Mandats 
(z. B. Vertragsverhandlungen, Vertragsprüfun-
gen, etc.) so ist hierfür im Rahmen des Geltungs-
bereichs dieses Reglements keine Fußballver-
mittler-Lizenz der FIFA erforderlich. Sofern ein 
Rechtsanwalt allerdings außerhalb eines anwalt-
schaftlichen Mandats als Fußballvermittler am 
Abschluss eines Berufsspielervertrags, eines 
Trainervertrags oder einer Transfervereinbarung 
beteiligt ist, muss er – so wie jede andere natür-
liche Person auch – über eine solche Fußball-
vermittler-Lizenz der FIFA verfügen.

§ 4

Einhaltung der Voraussetzungen für die Lizenzierung

1. Der DFB meldet der FIFA jegliche Behauptungen 
bzw. Verdachtsmomente in Bezug auf eine Nicht-
einhaltung der Voraussetzungen für die Lizenzie-
rung gemäß Artikel 5 FFAR durch einen Fußball-
vermittler oder einen Bewerber für eine Lizenz.

2. Der DFB unterstützt die FIFA bei Untersuchun-
gen zu möglichen Nichteinhaltungen der Vor-
aussetzungen für die Lizenzierung, die gemäß 
Artikel 5 FFAR aufgestellt wurden, indem er 
sämtliche ihm vorliegenden oder durch die FIFA 
angeforderten relevanten Informationen bereit-
stellt.

Abschnitt III.  
Tätigkeit als Fußballvermittler

§ 5

Allgemeine Bestimmungen

1. Fußballvermittler-Leistungen dürfen ausschließ-
lich durch Fußballvermittler erbracht werden.

2. Ein Fußballvermittler kann seine geschäftlichen 
Angelegenheiten über eine Agentur abwickeln. 
Mitarbeiter oder durch die Agentur beauftragte 
Auftragnehmer, die keine Fußballvermittler sind, 
dürfen keine Fußballvermittler-Leistungen er-
bringen oder einen potenziellen Klienten an-
sprechen, um eine Vertretungsvereinbarung 
 abzuschließen. Ein Fußballvermittler bleibt voll-
ständig für jedes Handeln seiner Agentur sowie 
von deren Mitarbeitern, Auftragnehmern oder 
sonstigen Vertretern verantwortlich, falls diese 
diesem Reglement zuwiderhandeln.

§ 2

Geltungsbereich

1. Dieses Reglement regelt die Tätigkeit von Fuß-
ballvermittlern ausschließlich innerhalb des 
 Verbandsgebiets des DFB und gilt:

a) für sämtliche Vertretungsvereinbarungen, 
die ausnahmslos einen nationalen Bezug 
 haben bzw.

b) jede Handlung in Verbindung mit einem 
 nationalen Transfer oder einer nationalen 
Transaktion.

2. Eine Vertretungsvereinbarung hat ausnahmslos 
einen nationalen Bezug, sofern sie

a) Fußballvermittler-Leistungen umfasst, die  
im Zusammenhang mit einer spezifizierten 
Transaktion innerhalb des Verbandsgebiets 
des DFB stehen; oder

b) Fußballvermittler-Leistungen umfasst, die im 
Zusammenhang mit mehr als einer spezifi-
zierten Transaktion stehen, von denen min-
destens eine spezifizierte Transaktion inner-
halb des Verbandsgebiets des DFB erfolgt, 
wobei sich der nationale Bezug in einem 
 solchen Fall nur auf die spezifizierte Trans-
aktion innerhalb des Verbandsgebiets des 
DFB bezieht.

3. Dieses Reglement gilt auch für Vertretungsver-
einbarungen, die Fußballvermittler-Leistungen 
umfassen, die nicht mit spezifizierten Trans-
aktionen im Zusammenhang mit einem interna-
tionalen Transfer stehen und bei denen der 
 Klient zum Zeitpunkt der Unterzeichnung jener 
Vertretungsvereinbarungen im Verbandsgebiet 
des DFB registriert oder ansässig ist.

4. Für Transaktionen im Zusammenhang mit einem 
internationalen Transfer, die nicht von der Rege-
lung in § 2 Nr. 3. dieses Reglements erfasst sind, 
gilt das FFAR.

Abschnitt II. 
Lizenzierung als Fußballvermittler

§ 3

Allgemeine Bestimmungen

1. Eine natürliche Person kann Fußballvermittler 
werden, indem sie das Verfahren durchläuft, das 
in den Artikeln 4 bis 10 FFAR geregelt ist.

2. Eine Person, die ehemals gemäß dem RWWI als 
Vermittler lizenziert war, ist von der Pflicht 
 befreit, eine Prüfung zu bestehen, die im FFAR 
geregelt ist, sofern sie die in Artikel 23 FFAR 
 festgelegten Bedingungen erfüllt.
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8. Jede Klausel in einer Vertretungsvereinbarung, die

a) die Fähigkeit einer Einzelperson einschränkt, 
einen Arbeitsvertrag selbstständig und ohne 
das Hinzuziehen eines Fußballvermittlers 
auszuhandeln und abzuschließen und/oder

b) Strafen für eine Einzelperson vorsieht, falls 
sie einen Arbeitsvertrag selbstständig und 
ohne das Hinzuziehen eines Fußballvermitt-
lers aushandelt und/oder abschließt

 ist unwirksam.

9. Eine Vertretungsvereinbarung kann jederzeit 
durch eine der Vertragsparteien außerordentlich 
gekündigt werden, wenn es dafür einen wich-
tigen Grund gibt. Eine Vertragspartei, die eine 
Vertretungsvereinbarung ohne wichtigen Grund 
widerruft oder kündigt, muss der anderen Ver-
tragspartei gegebenenfalls entstandene Schäden 
ersetzen. Ein wichtiger Grund für die außer-
ordentliche Kündigung einer Vertretungsverein-
barung liegt vor, wenn von einer Vertragspartei – 
nach dem Grundsatz von Treu und Glauben im 
Sinne von § 242 BGB – vernünftigerweise nicht 
mehr erwartet werden kann, das Vertragsver-
hältnis für die vereinbarte Dauer fortzusetzen. 
Dazu zählen u. a. die folgenden Situationen:

a) die Entziehung oder Aussetzung einer Fuß-
ballvermittler-Lizenz,

b) ein Verbot der Teilnahme an jeglichen fuß-
ballbezogenen Aktivitäten,

c) ein Verbot der Registrierung neuer Spieler, 
entweder auf nationaler oder internationaler 
Ebene, für mindestens eine Registrierungs-
periode.

§ 7

Vertretung Minderjähriger

1. Ein Ansprechen (und/oder jeglicher anschlie-
ßender Abschluss einer Vertretungsvereinbarung) 
eines Minderjährigen oder dessen gesetz lichem 
Vertreter in Bezug auf Fußballvermittler-Leis-
tungen darf nicht länger als sechs Monate vor 
dem Zeitpunkt erfolgen, zu dem der Minder-
jährige das Alter erreicht, in dem er seinen ersten 
Berufsspielervertrag (Lizenz- oder Vertrags-
spieler) unterzeichnen darf. Ein Ansprechen des 
Minderjährigen darf erst erfolgen, wenn die vor-
herige schriftliche Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters eingeholt wurde.

2. Ein Fußballvermittler, der einen Minderjährigen 
oder einen Klub bei einer Transaktion vertreten 
möchte, bei der ein Minderjähriger beteiligt ist, 
hat zunächst den vorgesehenen Kurs zur beruf-
lichen Weiterbildung in Bezug auf Minderjährige 
erfolgreich abzuschließen und sämtliche recht-
lichen Voraussetzungen für die Vertretung eines 
Minderjährigen zu erfüllen.

§ 6

Vertretung

1. Ein Fußballvermittler darf Fußballvermittler-Leis-
tungen für einen Klienten nur dann erbringen, 
wenn er mit jenem Klienten eine Vertretungsver-
einbarung abgeschlossen hat. Der Abschluss 
dieser Vertretungsvereinbarung muss schriftlich 
erfolgen.

2. Ausschließlich Fußballvermittler dürfen einen 
potenziellen Klienten ansprechen oder für die 
Erbringung von Fußballvermittler-Leistungen eine 
Vertretungsvereinbarung mit einem Klienten ab-
schließen.

3. Eine zwischen einer Einzelperson und einem 
Fußballvermittler abgeschlossene Vertretungs-
vereinbarung darf eine Laufzeit von zwei Jahren 
nicht überschreiten. Diese Laufzeit kann nur 
durch eine neue Vertretungsvereinbarung ver-
längert werden. Eine Bestimmung über eine 
 automatische Verlängerung oder eine sonstige 
Bestimmung, die eine Verlängerung einer Lauf-
zeit der Vertretungsvereinbarung über die maxi-
male Laufzeit hinaus vorsieht, ist unwirksam.

4. Ein Fußballvermittler darf mit der gleichen Ein-
zelperson jeweils nur eine einzige Vertretungs-
vereinbarung abschließen. Vor dem Abschluss 
einer Vertretungsvereinbarung mit einer Einzel-
person oder vor der Änderung einer mit einer 
Einzelperson bestehenden Vertretungsvereinba-
rung hat der Fußballvermittler

a) die Einzelperson schriftlich darüber zu infor-
mieren, dass sie die Inanspruchnahme unab-
hängiger Rechtsberatung in Bezug auf die 
Vertretungsvereinbarung in Erwägung ziehen 
sollte und

b) die schriftliche Bestätigung seitens der Ein-
zelperson einzuholen, dass sie entweder eine 
solche unabhängige Rechtsberatung ein-
geholt oder sich gegen eine solche ent-
schieden hat.

5. Für eine Vertretungsvereinbarung, die zwischen 
einem aufnehmenden Klub bzw. einem abge-
benden Klub und einem Fußballvermittler abge-
schlossen wird, gilt keine maximale Laufzeit.

6. Ein Fußballvermittler kann gleichzeitig mehrere 
Vertretungsvereinbarungen mit demselben auf-
nehmenden Klub bzw. abgebenden Klub ab-
schließen, jedoch unter dem Vorbehalt, dass 
sich diese Vereinbarungen auf verschiedene 
Transaktionen beziehen.

7. Ein Klient kann eine Transaktion ohne das Hinzu-
ziehen eines Fußballvermittlers aushandeln und 
abschließen. In solchen Fällen ist dies in der 
 jeweiligen Transfervereinbarung bzw. im jewei-
ligen Arbeitsvertrag ausdrücklich anzugeben.
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3. Ein Fußballvermittler darf sich nicht an folgen-
den Handlungen beteiligen oder den Versuch 
einer Beteiligung daran unternehmen:

a) Kontaktaufnahme, Aufnahme von Verhand-
lungen, Ergreifen von Maßnahmen, Anbah-
nen oder in irgendeiner Weise Erleichtern 
von Gesprächen zwischen Parteien im Hin-
blick auf eine Transaktion (dazu zählt auch  
die Abgabe von Erklärungen gegenüber den 
Medien) bezüglich einer Einzelperson mit 
dem Ziel, sie zu einer vorzeitigen Beendigung 
ihres Arbeitsvertrags ohne triftigen Grund  
zu veranlassen oder Verpflichtungen ihres 
Arbeitsvertrags zu verletzen.

b) unmittel- oder mittelbares Anbieten oder 
 Bezahlen ungebührlicher persönlicher, finan-
zieller oder sonstiger Vorteile gegenüber:

aa) einem leitenden Angestellten oder Mit-
arbeiter eines Mitgliedsverbands, Klubs 
oder einer Liga in Verbindung mit Fuß-
ballvermittler-Leistungen; oder

bb) einer Einzelperson (oder einem Familien-
mitglied, gesetzlichen Vertreter oder 
Freund jener Einzelperson) in Verbin-
dung mit einer Vertretungsvereinba-
rung mit jenem Fußballvermittler.

c) Verschweigen wesentlicher Tatsachen vor 
 einem Klienten, darunter u. a.:

aa) das Nichtoffenlegen eines Interessen-
konflikts (selbst wenn ein solcher 
 Konflikt andernfalls gemäß diesem 
Reglement zulässig wäre) oder

bb) das Nichtmelden eines Angebots an 
 seinen Klienten, unabhängig davon, 
welches Kommunikationsmittel hierfür 
genutzt wurde.

d) Mittel- oder unmittelbare Beteiligung an ei-
nem Transfer über Zwischenvereine (wie im 
RSTP definiert) oder – unter Verletzung des 
Artikels 18bis oder des Artikels 18ter des 
RSTP – das Innehaben bzw. Halten von 
 Rechten in Verbindung mit der Registrierung 
eines Spielers.

e) Verletzung dieses Reglements in sonstiger 
Weise.

§ 10

Einhaltung dauerhafter Lizenzierungs- 
Voraussetzungen

Die Prüfung der Einhaltung der dauerhaften Lizen-
zierungs-Voraussetzungen sowie die Rechtsfolgen 
bei etwaigen Verstößen richten sich nach den FFAR 
der FIFA.

3. Eine Vertretungsvereinbarung zwischen einem 
Fußballvermittler und einem Minderjährigen ist 
nur durchsetzbar, wenn

a) die Vertretungsvereinbarung den in Artikel 12 
Abs. 7 FFAR festgelegten Mindestanforde-
rungen entspricht;

b) der Fußballvermittler die Voraussetungen 
von § 7 Nrn. 1. und 2. dieses Reglements ein-
gehalten hat und

c) die Vertretungsvereinbarung durch den Min-
derjährigen und dessen gesetzlichen Ver-
treter unterzeichnet ist.

§ 8

Honorar – allgemeine Grundsätze

1. Ein Fußballvermittler kann einem Klienten ein 
Honorar in Rechnung stellen, wie in der Ver-
tretungsvereinbarung vereinbart.

2. Ein Fußballvermittler darf kein Honorar erhalten, 
wenn er beauftragt wird, Fußballvermittler-Leis-
tungen in Bezug auf einen Minderjährigen zu er-
bringen, es sei denn, die Fußballvermittler-Leis-
tungen sind gerichtet auf den Abschluss eines 
Lizenzspieler- oder Vertragsspielervertrags, der 
erst mit Vollendung des 18. Lebensjahrs in Kraft 
tritt und nicht früher als ein Jahr vor Inkrafttreten 
abgeschlossen worden ist.

§ 9

Rechte und Pflichten

1. Ein Fußballvermittler darf Fußballvermittler-Leis-
tungen für jeden Klienten erbringen, der eine 
Vertretungsvereinbarung abschließt.

2. Ein Fußballvermittler muss

a) stets im besten Interesse seines bzw. seiner 
Klienten handeln;

b) Interessenkonflikte bei der Erbringung seiner 
Fußballvermittler-Leistungen vermeiden;

d) während des Lizenzierungszeitraums stets 
die Voraussetzungen für die Lizenzierung 
(wie in den Artikeln 5 und 17 FFAR beschrie-
ben) erfüllen;

e) der FIFA innerhalb der auf der FIFA Agent 
Plattform (wie in den Artikeln 7 und 17 FFAR 
beschrieben) angegebenen Frist eine jähr-
liche Lizenzgebühr zahlen;

f) die Vorgaben zur beruflichen Weiterbildung 
(wie in den Artikeln 9 und 17 FFAR beschrie-
ben) erfüllen;

g) Verletzungen des vorliegenden Reglements 
unverzüglich der DFB-Zentralverwaltung 
melden.



7

a) Beauftragung oder Bestellung einer nicht 
von der FIFA lizenzierten Person zur Erbrin-
gung von Fußballvermittler-Leistungen;

b) Annehmen oder Verlangen eines ungebühr-
lichen persönlichen, finanziellen oder sons-
tigen Vorteils von einem Fußballvermittler;

c) unmittel- oder mittelbare Abgabe, Anbieten 
– oder Unternehmen des Versuchs eines sol-
chen Angebots – von Gegenleistungen oder 
Zusagen jeglicher Art gegenüber einem Fuß-
ballvermittler (oder einem Familienmitglied 
desselben oder einer sonstigen mit diesem 
verbundenen Person), mit Ausnahme des ver-
einbarten Honorars;

d) für Mitgliedsverbände oder Klubs: Eingreifen 
in die bzw. Beeinflussen der Freiheit einer 
Einzelperson bei der Auswahl eines Fußball-
vermittlers;

e) Beteiligung an einer Agentur oder an den 
 Angelegenheiten eines Fußballvermittlers 
gemäß Artikel 11 Abs. 4 FFAR;

f) für Mitgliedsverbände oder Klubs: unmittel- 
oder mittelbares Veranlassen oder Zwingen 
einer Einzelperson, die Bedingungen ihrer 
Vertretungsvereinbarung mit ihrem Fußball-
vermittler zu verletzen;

g) Unterlassen der unverzüglichen Meldung 
 einer Verletzung dieses Reglements an den 
DFB;

h) Erlaubnis gegenüber einem Fußballvermitt-
ler oder dessen Agentur, eine Beteiligung an 
diesem einzugehen oder

i) jegliche sonstige Verletzung dieses Regle-
ments.

Abschnitt V.  
Streitigkeiten

§ 12

Gerichtsbarkeit

Unbeschadet des Rechts eines Fußballvermittlers 
oder eines Klienten, bei Streitigkeiten ein ordent-
liches Gericht anzurufen, kann im Zusammenhang 
mit einer Vertretungsvereinbarung ohne interna-
tionalen Bezug ein Schlichtungsverfahren beim DFB 
durchgeführt werden.

Entscheidet sich ein Fußballvermittler oder ein 
 Klient für die Durchführung eines solchen Schlich-
tungsverfahrens, haben die Parteien ihre Streitsache 

Abschnitt IV. 
Rechte und Pflichten von Klienten

§ 11

Das Hinzuziehen von Fußballvermittlern

1. Klienten

a) können einen Fußballvermittler zur Erbrin-
gung Fußballvermittler-Leistungen beauf-
tragen, sofern sie sich nicht entscheiden, 
 diese Tätigkeiten selbst zu übernehmen;

b) haben das mit einem Fußballvermittler ver-
einbarte Honorar entsprechend der betref-
fenden Vertretungsvereinbarung, dem be-
treffenden Arbeitsvertrag und der betref-
fenden Transfervereinbarung (wie jeweils 
zutreffend) pünktlich zu zahlen;

c) haben sich davon zu überzeugen, dass ein 
Fußballvermittler vor der Unterzeichnung der 
betreffenden Vertretungsvereinbarung durch 
die FIFA ordnungsgemäß lizenziert wurde;

d) haben mit der betreffenden Stelle jedes 
 FIFA-Mitgliedsverbands, der betreffenden 
Konföderation (z. B. UEFA) und/oder der FIFA 
in Bezug auf jegliche Anfragen jener Stellen 
in Verbindung mit einem Fußballvermittler 
zusammenzuarbeiten;

e) können von dem Fußballvermittler einen 
Zeitplan mit detaillierten Angaben zu sämt-
lichen Zahlungen jeglicher Art (darunter 
sämtliche Vergütungen, Gebühren und Auf-
wendungen) verlangen, die durch den und/
oder in Bezug auf jenen Klienten getätigt 
wurden;

f) (für Lizenz-Klubs): haben in das TOR-System 
innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss der 
Transaktion folgendes hochzuladen:

– Vertretungsvereinbarung

g) (für Klubs der DFB-Ligen): haben innerhalb 
von 14 Tagen nach Abschluss der Transaktion 
folgendes per E-Mail an spielervermittlung@
dfb.de zu senden:

– Vertretungsvereinbarung

h) haben Verletzungen dieses Reglements un-
verzüglich an den DFB zu melden.

2. Klienten (und ggf. deren Vertreter) dürfen sich 
nicht an den folgenden Handlungen beteiligen 
oder den Versuch einer Beteiligung daran unter-
nehmen:
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c) Artikel 14 Abs. 2 und 10 FFAR, soweit da-
durch für die Bezahlung von Fußballvermitt-
lern durch ihre Klienten vorgeschrieben wird, 
wer die vereinbarte Vergütung zu zahlen hat;

d) Artikel 14 Abs. 7 und 12 FFAR, soweit da-
durch die Bezahlung von Fußballvermittlern 
durch ihre Klienten davon abhängig gemacht 
wird, ob das der Berechnung zugrunde 
 liegende Bruttogehalt tatsächlich gezahlt 
wurde und/oder ob der vermittelte Vertrag 
tatsächlich erfüllt wird;

e) Artikel 14 Abs. 13 FFAR, soweit dadurch beim 
Abschluss von Berufsspielerverträgen und/
oder Transfervereinbarungen vorgegeben 
wird, dass sämtliche Zahlungen zwischen 
Fußballvermittlern und Klienten über das so-
genannte FIFA Clearing House zu erfolgen 
haben;

f) Artikel 12 Abs. 8, 9 und 10 FFAR sowie Artikel 
16 Abs. 1 Buchstabe a) FFAR, soweit dadurch 
beim Abschluss von Berufsspielerverträgen 
und/oder Transfervereinbarungen die Mög-
lichkeiten zur Vertretung mehrerer am jewei-
ligen Geschäft beteiligten Akteure, insbe-
sondere Spieler, Trainer und Klubs durch den 
beteiligten Fußballvermittler verboten oder 
eingeschränkt werden;

g) Artikel 16 Abs. 2 Buchstaben h), j), k) Abs. 4 
FFAR, soweit dadurch vorgesehen wird, dass 
Fußballvermittler wettbewerblich sensible 
und/oder vertrauliche Informationen zu ihren 
Geschäftsaktivitäten auf eine zentrale Platt-
form der FIFA hochladen oder offenlegen 
müssen;

h) Artikel 19 FFAR, soweit dadurch vorgesehen 
wird, dass die FIFA wettbewerblich sensible 
und/oder vertrauliche Informationen der 
Fußballvermittler veröffentlichen darf; und

i) Artikel 4 Abs. 2 FFAR, Artikel 16 Abs. 2 Buch-
stabe b) FFAR, Artikel 3 Abs. 2 Buchstabe c) 
und d) FFAR, Artikel 20 FFAR sowie Artikel 21 
FFAR, soweit dadurch vorgesehen wird, dass 
die Erlaubnis als Fußballvermittler beim Ab-
schluss von Berufsspielerverträgen und/oder 
Transfervereinbarungen tätig zu werden, die 
Unterwerfung unter die Statuten und Regle-
ments der FIFA und/oder des DFB sowie 
 weiterer nationaler und internationaler Ver-
bände einschließlich deren Jurisdiktionen 
und Sanktionsgewalt voraussetzt.

Das DFB-Reglement für Spieler- und Trainervermittlung  
im Fußball tritt zum 1. Januar 2025 in Kraft.

schriftlich dem DFB zu unterbreiten. Der DFB schlägt 
den streitenden Parteien einen Schlichter vor, der 
möglichst die Befähigung zum Richteramt haben 
soll. Einigen sich die Parteien auf den vorgeschla-
genen oder einen anderen vom DFB zu genehmi-
genden Schlichter, so setzt dieser eine mündliche 
Verhandlung an und unternimmt den Versuch zur 
gütlichen Beilegung des Streitfalls. Kommt eine 
 Einigung der Parteien auf einen Schlichter nicht 
 zustande, so wird er vom DFB bestimmt. Ist ein Mit-
gliedsverband Vertragspartner, so bestimmt das 
DFB-Präsidium bzw. der zuständige Regionalver-
band den Schlichter.

Abschnitt VI.  
Schlussbestimmungen

§ 13

Übergangsbestimmungen

1. Vertretungsvereinbarungen, die zum Zeitpunkt 
der Verabschiedung dieses Reglements in Kraft 
sind (ungeachtet derjenigen, die die in § 6 Nr. 7. 
dieses Reglements festgelegten Mindestanfor-
derungen nicht erfüllen), bleiben bis zu ihrem 
Ablaufdatum gültig, werden jedoch nicht ver-
längert.

2. Neue Vertretungsvereinbarungen oder Verlän-
gerungen bestehender Vertretungsvereinba-
rungen, die nach der Verabschiedung dieses 
Reglements abgeschlossen werden, müssen ab 
dem 1. Januar 2025 mit diesem Reglement über-
einstimmen.

3. Eine Person, die auf der Grundlage einer solchen 
Vertretungsvereinbarung tätig ist, muss ab dem 
1. Januar 2025 über eine Fußballvermittlerlizenz 
der FIFA verfügen, um weiterhin Fußballvermittler- 
Leistungen anbieten zu dürfen.

4. Die nachfolgenden Regelungen der von der  
FIFA erlassenen FFAR finden im Geltungsbereich 
dieses Reglements keine Anwendung:

a) Artikel 15 Abs. 1, 2, 3 und 4 FFAR, soweit 
 dadurch die Bemessungsgrundlage für die 
durch Klienten an Fußballvermittler zahl-
baren Entgelte vorgeschrieben und/oder für 
die auf dieser Grundlage zahlbaren Entgelte 
eine Kappungsgrenze einschließlich deren 
Berechnung vorgesehen werden;

b) Artikel 14 Abs. 6, 8, 11 FFAR, soweit dadurch 
für die Bezahlung von Fußballvermittlern 
durch ihre Klienten die Fälligkeit der vertraglich 
geschuldeten Vergütung festgelegt werden;
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Jahrgang 2005 – U 19 – männlich

GOLD: Tom Bischof (TSG 1899 Hoffenheim)

SILBER: Dženan Pejčinović (Fortuna Düsseldorf, 
ausgeliehen vom VfL Wolfsburg)

BRONZE: Elias Baum (SV Elversberg,  
ausgeliehen von Eintracht Frankfurt)

Jahrgang 2005 – U 19 – weiblich

GOLD: Loreen Bender (Bayer 04 Leverkusen)

SILBER: Rebecca Adamczyk (SC Freiburg II)

BRONZE: Jella Veit (Eintracht Frankfurt)

DFB-ZENTRALVERWALTUNG  
DFB GMBH & CO. KG

Zusätzliche Berufungen

Die DFB GmbH & Co. KG hat am 1. November 2024 
in Frankfurt/Main die folgenden Personen gemäß  
§ 24 der DFB-Ausbildungsordnung zur Abnahme 
von Leistungs-Nachweisen zusätzlich benannt:

Aron J ä c k l e (Karlsruhe), Martin J e d r u s i a k -  
J u n g (Alfter), Romina K o n r a d (Heidelberg),  
Gerd M e r h e i m (Jüchen).

DFB-JUGENDAUSSCHUSS  
DFB GMBH & CO. KG

Verleihung der Fritz-Walter- 
Medaille 2024

Die herausragenden Talente des deutschen Fußballs 
wurden auch in diesem Jahr wieder mit der höchs-
ten Einzelauszeichnung im deutschen Nachwuchs-
fußball, der Fritz-Walter-Medaille, geehrt. Der Preis 
wurde an Talente verliehen, die in ihren Klubs und 
Nationalteams spielerisch und menschlich über-
zeugt haben.

„Die Gewinner*innen der Fritz-Walter-Medaille haben 
durch ihre außergewöhnlichen Leistungen und ihren 
Einsatz gezeigt, dass sie zu den besten Talenten im 
deutschen Fußball gehören“, erklärt Kai Krüger, 
 Leiter der Junior*innen-Nationalmannschaften des 
DFB. „Ihr Ehrgeiz und ihre Hingabe sind beein-
druckend, alle leben den Geist unseres Ehrenspiel-
führers Fritz Walter und identifizieren sich mit unse-
ren U-Teams. Wir sind stolz darauf, alle zwölf bislang 
auf ihrem Weg begleitet zu haben – das werden wir 
weiterhin tun. Denn wir sind fest davon überzeugt, 
dass sie in Zukunft eine bedeutende Rolle im Fuß-
ball spielen werden. Es sollte jedoch nicht ver gessen 
werden, dass wir neben den aktuellen Medaillen-Ge-
winner*innen in den ausgezeichneten Jahrgängen 
weitere großartige Talente haben, die sich ebenfalls 
durch ihr Können und Engagement auszeichnen.“

„Die Gewinnerinnen der Fritz-Walter-Medaille haben 
im vergangenen Jahr bewiesen, welche Qualitäten – 
fußballerisch auf dem Platz und auch als Teammit-
glied neben dem Platz – sie besitzen. Diese Spiele-
rinnen haben in ihren jeweiligen U-Teams wichtige 
Rollen eingenommen und verfügen über großes 
 Potenzial, diesen Weg erfolgreich weiter zu gehen. 
Sie haben sich diese Auszeichnung sehr verdient“, 
erklärt Nia Künzer, Sportdirektorin Frauenfußball im 
Deutschen Fußball-Bund.

Die Gewinner*innen der Fritz-Walter-Medaille in der 
Übersicht:

Jahrgang 2007 – U 17 – männlich

GOLD: Francis Onyeka (Bayer 04 Leverkusen)

SILBER: Kilian Sauck (Borussia Mönchengladbach)

BRONZE: Boris Mamuzah Lum (Hertha BSC)

Jahrgang 2007 – U 17 – weiblich

GOLD: Merle Hokamp (FSV Gütersloh 2009)

SILBER: Greta Hünten (FC Bayern München II)

BRONZE: Laila Portella (FC Bayern München II)
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